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§ 41 K-BO 1996
Orientierungsnummern

 K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

(1) Der Bürgermeister hat für Gebäude, die bewohnt werden oder deren Kennzeichnung im öffentlichen Interesse liegt,

Orientierungsnummern mit Bescheid festzusetzen.

(2) Der Gemeinderat hat mit Verordnung das System der Orientierungsnummerierung sowie die Ausführung und die

Anbringung der Kennzeichen entsprechend den örtlichen Erfordernissen zu bestimmen. Hiebei kann auch festgelegt

werden, dass auf dem Kennzeichen der Name der öffentlichen Verkehrsfläche anzubringen ist. Wenn dies zur besseren

Orientierung erforderlich ist, hat der Gemeinderat darüber hinaus vorzusehen, dass mehrere Eingänge (Stiegen) eines

Gebäudes gesondert zu kennzeichnen sind. Auf vorläu:g unbebaute Grundstücke oder Baulücken ist bei der

Orientierungsnummerierung Bedacht zu nehmen.

(3) Die Eigentümer sind verp;ichtet, ihre Gebäude mit den vom Bürgermeister festgesetzten Orientierungsnummern

entsprechend den gemäß Abs. 2 erlassenen Verordnungen zu versehen.
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